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Sehr geehrter Herr Auda,

Ihre Studienbescheinigung für den Beginn der aktuellen Roll-over-Periode liegt uns nicht vor.
Gemäß Rahmendarlehensvertrag sind Sie hierzu verpflichtet, wenn Sie in der aktuellen Roll-over-
Periode weiterhin monatliche Auszahlungen wünschen. Sofern Sie die Daten der Studienbeschei-
nigung, welche für die aktuelle Roll-Over-Periode gültig ist, nicht unverzüglich online auf der Kre-
ditnehmerplattform eingeben, endet die Auszahlungsphase Ihres Darlehens. Ihr Darlehen geht
dann endgültig in die Karenzphase und anschließend in die Tilgungsphase über. Bitte beachten
Sie hierbei, dass auch in der Karenzphase die fälligen Zinsen von Ihrem Konto eingezogen wer-
den, wenn Sie sich nicht für den Zinsaufschub entschieden haben.

Vorgehensweise zur Eingabe der Daten der Studienbescheinigung:

Auf den Internetseiten der KfW Förderbank finden Sie in der Menüauswahl unter den Wissenskre-
diten für Studenten das Online-Kreditportal. Neben dem Online-Antrag ist dort auch die Kreditneh-
merplattform für bestehende Kreditverträge aufgeführt, in der Sie sich bitte mit Ihrem Benutzerna-
men und der übersandten PIN anmelden. Hier ist unter KfW-Studienkredit der Menüpunkt "Imma-
trikulationsnachweis" auszuwählen.

Nachdem Sie die Daten Ihrer Studienbescheinigung ergänzt haben, erhalten Sie einen Ausdruck,
den Sie einem Vertriebspartner Ihrer Wahl vorlegen, damit dieser die Daten freischalten kann.
Damit ist für die KfW sichergestellt, dass Sie auch weiterhin immatrikuliert und damit förderberech-
tigt sind.

Eine direkte Einreichung bei der KfW ist leider nicht möglich. Ein Versand der Unterlagen (Studien-
bescheinigung und/oder Protokoll) an die KfW nach Freischaltung der Daten durch den Vertriebs-
partner ist nicht erforderlich.
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Herrn
Jonas Auda
Tannhäuserstr. 9/1
72768 Reutlingen
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Soweit zwischenzeitlich die Daten Ihrer Studienbescheinigung erfasst und von einem Vertriebs-
partner frei gegeben worden sind, betrachten Sie diese Mahnung bitte als gegenstandslos. Auf der
Kreditnehmerplattform können Sie selbst nachprüfen, ob Ihre Studienbescheinigung schon erfasst,
von einem Vertriebspartner frei geschaltet und in den KfW-Systemen verarbeitet (dies dauert in der
Regel einen Tag) wurde. Bei bestehender Fälligkeit erscheint in der Kreditübersicht der Hinweis:
"Bitte beachten Sie die Fälligkeit des nächsten Nachweises (Studienbescheinigung) bis zum....".
Unter dem Menüpunkt Kontostandsanzeige - Nachweiszeitpunkte können Sie die Fälligkeiten der
einzelnen Nachweise einsehen.

Mit freundlichen Grüßen
KfW

Buhr Oettler

Dieses Schreiben wurde mit Unterstützung automatischer Anlagen erstellt oder übermittelt und ist
auch ohne Unterschriften gültig.
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